
JLitergtur
vilegi Paulinum stützen musse. In den Antwo fien der Propaganda wird
Qautf den Unterschied VO  - matrımonila Vera und matrimonia 141e inge-
wıiesen. Aber der Konsultor Va  5 Everbroeck alt alle polygamen Ehen
1ın Gambier fur matrımonla 1a D3) amı wären Naiurlı alle
chwierigkeiten e]: D  UuSs dem Wege geräumt. Aber ein eichter L.Öö-
sungsversuch nat do!  R seine Bedenken. Man findet zahlreiche Stellen
den 7  ollectanea de Propaganda Fide“, verlang wIird, daß ®} nıch:
allgemein alle hen eines bestimmen (Sebietes als unguültig ansehen soll,sondern jeden all einzeln untersuchen muß Man annn daß Rom
1im allgemeinen die eidnischen Natfurehen als gültige nen ansieht. Zudem

sich ın der Konstitution „Romanı PontiNncis“  eın Anhaltspunkt, eine
SOo. Unterscheidung machen. 51 ware sicher gut m, wenig-
STeNs teilweise den Orilau: der nstiruktjion VO Jun1 1836 anzuführen.
Wir erfahren nicht, W1e d1e nweısungen Roms ausgeführt wurden un: ob
dann auch wirklich lle chwierigkeiten geschwunden SINd

Im letzten Kapitel berührt der Verfasser die Kontiroverse .Der dıe
on  1tuil0on „Romanıi Pontificis“;, W1e S1e EeuUute noch besfeht. Die Trbeit
macht den Eindruck, eine- Gegens  TIr sein den Artıkel VO  3

hutotfa Rayanna 1N „Periodica“ yn  9 vielleicht ohne Dsicht.
Es ftauchen jedenfalls einige Schwierigkeiten auf, die Kayanna vielleicht
weniıg berücksichtigt hat Aber 177 allgemeinen annn an sagen, daß die
Argumen(tfe Rayannas icht enikräftet werden. Die Entscheidungen des
ONZ VOon Indochina konnte ayanna wohl och nıcht einsehen, weil S1e
erst 1938 erschienen S1INnd. Aber S1e bilden eiıne Schwierigkeit, verglichenMIT der niwort der Propaganda aut die Anfrage des Konzils VOoNn Schang-halı Durch Can 1125 ist die Konstitution „Romanı ontincıs“ das ge-einrecht einbezogen worden, hat also m1 „Fakultäten“ nıichts Lun; enn
Fakultäten sSind Vergünstigungen, d1ie ber das Allgemeinrecht hinausgehen.Wenn das Heilige Offizium verlangt, daß INa  j sıch nach Rom wenden mUusse,die Fakultäten iıcht ausreichen, 1ST amı nichts gesagt die
ort der Propaganda auf die Anfrage des onziıls VOon Schanghai. S.6
ist eın Fehler unterlaufen in der ngabe der Nummern der Fakultäten der
Or ertla Ma] Bel der Literaturangabe vermıßt } sehr das
Werk osep)! oudon, emento du Privilege Paulın, P: 1949 Es hätte
auch. unbedingt vermerkt werden mussen, daß die frühere acultas der
Formula Tertia a]or 1n der euen FYFassung der Missions-Fakultäten seit

Janner 1941 fallengelassen wurde. Das stTellt die Konfiroverse die
Konstitution „Romanıi Ponti£ficis 1ın eın g3anNnz Licht. 1e. daruüuber
Boudon Jeder pra Missionär kann darüber NUur Iroh sein, Wenn
®} erkannt haft, daß die Konstitution „MOomManı Pontifcis“ mehr enthälft,als INan 1ın der Vergangenheit gelten ließ :alls n]ıemandem nrec! g.-©!  9 braucht INnan icht darauf auszugehen, die Vergünstigungen e1INZU-
}  schr.  an.  ken.

Man ann dem Konsulftfor Kohlmann dankbar se1in, daß das Urteil
ber die Gültigkeit heidnischer hen den Miıssionären mi1t ihrer Erfahrungüberläßt 20) Das Werk weist auf viele Schwierigkeiten hın, die der
Missionär 1n Ehefragen antreffen ann. Das ann ihn davor Dewahren,vorschnell handeln. Dem Grundsatz „Auc(Tforifas ecclesiae ad dem
dirigitur el fide quUOqQUE limitatur“ 63) wırd INa  =) gerne beipflichten.Er VOT Übergriffen. Das Werk blıetet 1el M'  a  terlal aus bisher Nn be--
kannten uellen, aber haft die ontroverse die Konstitution
Pontificis icht Z Abschlusse gebracht „Romanı
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Vorliegende Studie bildet den Band der Von Ulrich Lämbert egrun-
eien und VO  - en sele fortgesetzten Freiburger Veröffentlichun®en aus
dem Gebietfe VOIL 1r und aa Der Verfasser hat sich D  — Aufgabe
geste. untersuchen, weichen organisatorischen Gebilden des Tdens-
wesenNns juristische Persönlichkei zukomm , welches ihre innere Struktiur ist,
WOTauUSsS sich iNre Rechtspersönli|  keit ergibt und wıe S1e sich au

Nach eiıner allgemeinen Einleitung über die Jur1ıstıischen erson!:
KIir  en und staatlichen Recht WIrd E el die ra rechtshistorisch
Uunfersul und . der achweils geführt, daß selbst 1m germanischen
Eigenklosterwesen VOonNn einer Vernichtung der echtspersönlichkeit der K10-
sier keine Rede W: indem die in den Klöstern wohnenden Genossenschaf-
ten ihre Rechtssubjektivität TOLZ mehrfacher ränkungen wa  en.
Der 381 ist der Untersuchung bDer die Rechtsfähigkeit der klösterlichen
erbande nach dem geltenden kanonischen Recht gewidmet. Die Rechisper-
sönlichkei OmMMLT den klösterlichen erbanden icht durch das Errichtungs-
dekret, sondern VO  5 ‚Zes Z.U. Der Verfasser, der 3  bezüglich der
kirchlichen juristis  en Pearsonen die Fiktionstheorie un das Konzessions-

ver{ritt, lehnt eren Einteillung Oöffentliche private aD
ntigegen der Auffassung, die 1n den klösterlichen erbänden Stiftungen
erblickt, MO!| der erfasser S1e als Körperschaften m1T anstaltlıcher Spitze
el nNsbesondere wendet sich der Verfasser gegen die Annahme
des verewigftien Wiener irchenrechtslehrers der juridischen akultät,
Köstler, der LUr vermögensfähigen klösterlichen Gemeinschaften echts-
persönlichkeit zuerkennen wollte Die Vermögensunfähigkeit des franzıs-
kanıschen ens und selıner Klöstier keinen Grund, ne dıe Rechts-
persönlichkeit abzusprechen. Der er der Schrift behandelt die S
persönlichkeit der Öösterlichen Verbandsformen nach schweizerischem Recht.
Hier zeig der eriasser VOL allem, wıe die 51 und (Jesulten- und
Klosterverbot) den Grundsätzen des mMOdernen Staatsrechtes, auf enen die
Bundesverfassung selber aufgebaut .ist, widersprechen un wWwWenn S1e äauch
formelles Recht enthalten, A0  Ra materjelles nrecht sS1Ind und recht-
denkenden Andersgläubigen qls solches empfunden werden. Der Verfasser
untersuch: dann die rage, we klösterlichen erbande VO erbot der

getiroffen werden und welches die Folgen des erbotfes auf eren echitis-
Dersön  LU SIN Schließlich werden die kantonalen ungen bDbe-
züglich der in der Schwe1lz bestehenden K1loöster und insbesondere die WiIir-
kung der sogenannten Klostergarantien iın ezug auf die uerkennung der
jJuristischen Persönlichkeit der Klöster erortert.

Die interessante Schrift zeichnet Sich aus urch are Disposition un
streng logische Beweisführung und verrät die Vertrautheit ihres Verfassers
mit dem kanonischen und staatlıchen Recht. Wenn auch iın den zahlreichen
behandelten Kontroversfragen ine gegenteilige Ansicht icht 1MMer ganz
ausgeschlossen erschein(t, ann die Studie doch als eın wertvoller Beitrag
sowohl für die geschichtliche WI1€e systematische arstellung des rdens-
es bezeichnet und wärmstens  n empfohlen werden.
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Gesefzbuch der lateinischen Trklärung der Kanones. Von ater
erıbert OT CaDp., Dr. I11I Band Prozeß- und Strafrecht.
Kan 1552 Kan. 2414 weite,vermehrte und verbesserte uflage
Paderborn 1953, erlag Ferdinand Schöningh Brosch. 27.40, geb

31.40.
Mit dem dritten ande liegt Jones gfoßes OMMENTATWET.

exX in zweiter Auflage wieder vollständig VO  H Über Eıigenart und Bedeu-
tung des Werkes wurde 1ın dieser Zeitschrift wiederholt gesprochen. one
gibt bekanntlich die einzelnen Kanones der Reihe nach sinngemäß wieder
und chließt aran wertvolle Erklärungen, die dem Leser die TE und


